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Vor dem AÄngesicht des Herrn. Priesterliche Besinnung. Von bbe Gaston Cour-

t018. Aus dem Französischen übertragen VO.  S Prälat Dr. Karl Rudolf£. 11 /Teil S —A
ıen 1958, Seelsorger- Verlag Herder. Leinen 9 15:—.

Das schon weıt verbreıtete un!: Vo  S viıelen Priestern geschätzte neuartige Be-
trachtungsbuch wurde in dieser Zeitschrift schon wıederholt gewürdigt. Über den
inneren Wert un: Gehalt dieser Betrachtungen ist sıch die Kritik C1015, Sie eignen 81C.
Vor allem für Einkehrtage, aber auch für die Besinnung des Priesters Morgen.
In dem vorlıegenden repräsentatıven Leinenband, der uch für Geschenkzwecke
geeignet ıst, S1IN! die bısherigen Eiınzelbändchen un! zusammengefaßt,

a. d. Dr. Obernhumer

Pädagogıik und Katechetik

Grundsätze katholischer Schulpolitik. Herausgegeben VO und katholischer KEr-
zieher. (Band der „Dokumentation katholischer Erziehung“.) Freiburg 1958,
Verlag Herder. Halbleinen 12.—,

Das vorlıegende uch stellt eıne Gemeinschaftsarbeit namhafter Vertreter des
deutschen Katholizismus dar, die zZu Grundfragen katholischer Schulpolitik ausführ-
lıch Stellung nehmen., Eıne geW1SSeE Uneinheitlichkeit 1m Aufbau des Werkes sSOowl1e
eınNne Verschiedenheit ın den Auffassungen ist hiedurch naturgemäß bedingt.

Das uch spricht iın seinen Beiträgen (sachlich gruppiert):
über dıe Grundlagen aller kıirchlichen Arbeıt der Jugend überhaupt: „Christus,
cdie Kıirche un|! das Kınd“; „Das katholische Erziehungsziel” ; „Erziehung ım Ge-wissen“: „Recht un Pflicht des Lehrers“;
über dıe nach kirchlicher Auffassung geprägte „dur Geschichte der Be-
kenntnisschule”; 99-  1€ katholische Schule”;
über das Schul- und Erziehungsrecht des Staates: „Das Grundrecht der freıen
Schule“: „Das Recht des Kındes und der KEltern”; „Das Erziehungsrecht des Staates
und seine Grenze“;
über das „Verhältnis von Elternhaus und Schul  © ;
über das „Wesen der Schulpolitik“.

den Seiten 274 —2806 wird unter dem Tiıtel „Zusammenfassung“ jedem Be:  1-
trag der Autoren noch ungefähr ıne Seite Verfügung gestellt, WOrIn das Wesent-
liıche der ım vorhergehenden Buchtext gebotenen umfangreicheren Beiträge auf
weniıge Zeılen onzentriert wird. Wie die soeben skizzierte Übersicht erkennen Jäßt,
werden ın den „Grundsätzen katholischer Schulpolitik” tatsächliıch grundlegende
Themen ZUFXC Sprache gebracht. Was auffällt, ıst das Ringen dıe Stellung des Ge-
wissens Erziehung, Recht und Politik. VWie scheint, WIFT'| der Primat des sub-
jektiven Gewissens stark betont, der logisch nde gedacht praktisch
ıner Verneinung uch der kirchlichen Erziehungs- und Schulorganisation führen mMu.:
Denn ın der katholischen Kırche gilt, w1e  Z Josef Grub ın seinem Beıtrag „Elternhaus
und Schule“ 286) formuliert: „Die katholischen Erziehungsberechtigten sınd nach
eindringlichen Bekundungen des kirchlichen Lehramts un: des kanonischen Rechts
Gewissen verpflichtet, iıhre Kınder Schulen anzuver{irauen, 1n denen nach den Grund-
atzen der katholischen Religion unterrichtet un!: CIZUBCN wird“. Wenn INa  5 einen Satz
wıe den von aul Fleig S 289) „Die Freiheit des Gewissens 1st die höchste, die unab-
dingbare Freiheit;: ihre Verweigerung, ıhre Beeinträchtigung raubt dem Menschen
seıne Menschlichkeit“ nach den möglıchen Konsequenzen insbesondere für das prak-
tische Leben, das notwend:gerweise auf gewilssen einheitlichen Auffassungen basıeren
muß, durchzudenken versucht, kann INa  5 ıhn, wIe hıer formulıij;ert ist, schwerlich
akzeptieren. Hat tuch eın völlıg €  CcS, asozjales .ewlissen eın Recht auf Beachtungund muß gleichgewertet werden dem lauteren, richtigen ‚ew1ssen ? Es ıst  n doch eın  S{
anderes, eın subjektiv hinsıchtlich persönlicher Schuld- oder Verdienstzurechnung
auch den mıt sicherem ırrmgem Gewissen Handelnden zZu entlasten, un! wıeder eın
anderes, behaupten, jeder hätte eın Kecht, daß nach seinem grundsätzlich irtums.-
fähigen und oft auch ırrenden ewlssen sıch das er.  €n der Umwelt rıchten habe.
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Nıcht cdıe Freiheit, uch irren, scheint die höchste Freiheit (eine solche 1st.
vielmehr eın bedauerliches Versagenkönnen), sondern die Möglichkeıit, das objektiv
Kıchtige tun, Sonst müßte jede Gewissensverpflichtung, von der dıe Kıirche
eindeutıg spricht (vgl Liwa CGCIC, Can 1323, 1324, 1329; 1335, als ıne „Beeın-
trächtigung der (GGewissensfreiheıt ansehen, dıe dem Menschen sgeıne Menschlichkeit
raubt“. Da das Gewissen erfahrungsgemäß nıicht immer richtig un!: überdies keines-
WCB5S be1 allen Menschen gleichgerichtet ist, kann schon Aaus Jogischen Gründen nıcht
als solches schlechthın Maßstab f ür dıe objektive Lebensordnung sSe1Nn., Wenn schließ-
lich, VO:  o anderem schweiıgen, das Recht auf das freıe Gewissen sehr ZUSUN-
sten des Kiıindes betont wird, kann I1a  w da nıcht zumıindest dıe Frage aufwerfen, ob
nicht das Gewissen des Lehrers ebenso ınantastbar ıst  — un:! ob nıcht dem ewissen
1ner reitfen und bewährten Lehrerpersönlichkeıt mehr (Jewicht zuzusprechen ist alg
dem (Gewıissen eınes noch unentwickelten Kıindes? | D scheint, cdıe Frage der (S6:
wissensifreiheit überhaupt noch zuwen1g durchleuchtet wurde, S weittragenden
Folgerungen, wıe s1€e€ das uch zıeht, ohne Vorbehalt zustimmen können.

Das letzte Kapıtel des Buches „Was D „Vom W esen der Schulpolitik“
erweckt den Eindruck, daß VO.  5 Vorteil BEWESCH ware, den Begriff Schulpolitik
definıeren, S®ätze besser S verstehen wı1ıe den folgenden: daß Erzıiehung ıhren
Kern ew1ssen hat und der Politik herausgenommen seın muß, daß der Begriff
Schulpolitik wel wesensfremde Elemente enthält, deren Irennung wesensnotwendıg
1st  ‚.. (S 305) der „Schulpolitik istI auf keinen Hall Selbstzweck, 1Ur das VO  z außen
aufgezwungene Mittel, den Boden der Freıiheıt für die Erziehung 1 Gewılissen
schaffen. Die Schulpolitik hat als Ziel, die Schule auUus der Politik herauszuholen und
herauszuhalten. Sıinn ıst CS S1C. selbst /A beseıtigen und aufzuheben” (S 306).

Es ıst. dem Kezensenten nıcht möglich, hierin dem Autor Zl folgen. Er sıecht ın
der Politik wesensmäßig betrachtet nıcht den Mißbrauch irgendeiner sozıalen
Machtstellung, wıe leider ın jeder Institution finden ist, sondern das VO. pOsI1-
tıven Recht N1C.  ht vorbestimmte zweckgerichtete Handeln des Staates Verwirk-
lichung des ıhm anvertirauten Allgemeinwohls. Daß solches politisches Handeln 1m
Widerspruch ZuU iner sıttliıchen Ordnung stehen muUÜsse, ıst. durchaus nıcht einzusehen.
Im Gegenteil ist  n e doch ohl gut un:‘ notwendig, daß SIC. die Politik ben als Schul-
politik der berechtigten und dauernden Anliegen der Kınder, Eltern Lehrer, der gesell-
schaftliıchen Verbände, der Kırchen und des Staates sSowl1e der Völkergemeinschaft
tatkräftig annehme. Daß der Begriuff Schulpolitik ‚wel wesensfremde EKlemente ent-
halte (wie kann gegen se1ın Wesen exıstıeren Schulpolitik ist ber 1U doch ıne
Tatsache!) un darum diıe Au{fgabe habe, S1C. selbst beseiıtigen, scheint ın dieser
Allgemeinheıt nıcht zuzutrefien. W erden die zıtierten Ausführungen nıcht auf ıne
mißbräuchliche Politik, S1E mMag ausgehen von W e. immer, bezogen, müßten S1e alg
ıne zumındest außerste Reserviertheıt gegenüber der Staatsgewalt bzw. ihren Trägern
und estaltern gedeutet werden. Es ist aber glaubhaft, daß uch eıne sechr u be-
jahende und fördernde Schulpolitik gibt.

Der Tenor desnBuches, das freilich nıcht immer sehr leiıcht lesbar geschrıe-
ben ıst, jedenfalls von dem Ernst, mıt dem die Autoren versuchen, den Dingen
auf den rund gehen un!: uch schwierigen Problemen, wıe dem der (GJeEwI1sSseNs-
freiheıt un! iıhrer Bedeutung für Schule und Erziehung, nıcht Aaus dem Wege gehen.
Wer sich VO.  > Berufs n Schulfragen und christlicher Erziehung befassen
hat, kann aus dem uch viele Anregungen schöpfen. Und auf das eıgene Durchdenken
der schwierigen Fragen kommt Ja VOLr allem

Lınz Dr. W ilhelm Sachqr
Lajen 1m Dienste der Verkiindigung.' Laienmitwirkung der Lehraufgabe der

Kıirche. Von Hans Heimer]l. Wien 1958, Verlag Herder. Kart. 4
Der Verfasser unternımmt CSs 1n diesem uch dıe kirchenrechtliche Stellung der

La:en als Mitwirkende be1 der Erfüllung er der eccles1a docens obliegenden
gaben des kirchlichen Lehramtes aufzuzeigen. Nach einem „Allgememınen Teil” über
das kirchliche Lehramt (S 1 —33) spricht der Autor 1mM „Speziellen ‘Teı (S 34—156)
Zuerst VO.  5 der Laienmitwirkung iın der relıgıösen Unterweisung der Kinder durch die
Kıltern, dıe Stellvertretey der E_ltern Vormund, Erzieher und Lehrer) U, A


